
Einladung zur Vollversammlung

Gemeinsam 
zurückblicken.
2025

Zur Vollversammlung steht eine 
Busanbindung zur Verfügung
Bitte die Abfahrtszeiten beachten!

Abfahrtszeiten:

Melag - Reschen - Graun - St. Valentin - Burgeis
Melag Bushaltestelle . .  .  .  .  .  .  .  .  .  18:30 Uhr
Zustiegsmöglichkeiten
bei den einzelnen Weilern
Reschen Bushaltestelle Seehotel. 18:50 Uhr
Graun Bushaltestelle. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18:55 Uhr
St. Valentin Bushaltestelle . .  .  .  .  .  19:00 Uhr
Burgeis Ankunft Kulturhaus . .  .  .  .  19:15 Uhr

Tartsch - Mals – Burgeis 
Tartsch Kreuzung Matsch . .  .  .  .  .  19:25 Uhr
Mals Bushaltestelle Schulen. .  .  .  .  19:30 Uhr
Mals Schleiser Kreuzung . .  .  .  .  .  .  19:35 Uhr
Burgeis Ankunft Kulturhaus . .  .  .  .  19:40 Uhr

Rückfahrt
im Anschluss an
das Abendessen ca. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23:00 Uhr

Nähere Infos in den Filialen der
Raiffeisenkasse Obervinschgau

Raiffeisenkasse Obervinschgau
I-39027 St. Valentin a. d. H. (BZ), Landstr. 72
T +39 0473 63 46 42
F +39 0473 63 46 84
rk.obervinschgau@raiffeisen.it

www.raiffeisen.it/obervinschgau



Im Austausch 
liegt die Kraft

Wertes Mitglied, 

wir freuen uns, dich zu unserer diesjährigen  
ordentlichen Vollversammlung einzuladen.

1. Einberufung: am Donnerstag, 23. April 2026
mit Beginn um 09:00 Uhr 

2. Einberufung: am Freitag, 24. April 2026
mit Beginn um 20:00 Uhr 
im Kulturhaus von Burgeis

Wir freuen uns auf dein Kommen
 
Für den Verwaltungsrat der
Raiffeisenkasse Obervinschgau Gen.

Dilitz Dr. Matthias

Was erwartet dich noch?
Mitgliederehrungen
Mitgliederlehrausflug
Anschließend gemeinsames Abendessen

       Tagesordnung  

1. Genehmigung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2025 nach den Berichten des 
Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates, des 
Abschlussprüfers;

2. Beschlussfassung über die Verwendung des 
Reingewinnes; 

3. Informationen an die Vollversammlung 
gemäß Vorgaben der aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen;

4. Anpassung der Vergütungs- und Anreizleitlinie;
5. Festlegung der Vergütung an die Mitglieder des 

Verwaltungsrates;
6. Festlegung der Höchstkreditgrenzen gemäß 

Art. 30, Absatz 2 des Statuts;
7. Allfälliges;

Die Bilanz liegt für 15 Tage vor 
der Vollversammlung am Sitz auf.

Zudem wird sie auf unserer Homepage 
www.raiffeisen.it/obervinschgau veröffentlicht.

Im Falle einer gerechtfertigten Verhinderung kann sich ein Mitglied, 
gemäß Art. 25 der Statuten, mittels schriftlicher Vollmacht durch ein 
anderes Mitglied vertreten lassen.

Nutzen und beachten
Sie unseren organisierten Busdienst 
(Abfahrtszeiten siehe Rückseite).


